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Eine neue BauordnungfürWien .

EinHauptgebrechendergeltendenBauordnungist ,daßsieden
planmäßigen,organischenAusbauderStadtinkeinerWeisesicher¬stellt .Nunist esaberkeineswegswünschenewert,daßdieVerbau¬
ungsprunghaftvorsichgehe;einerseitswerdendadurchungün¬

stige Wohnverhältnissein Gegendengeschaffen ,die nochabseits
vomVerkehrliegen ,anderseitserwächstauseolchenBauführungen
in Gebietsteilen,dienochnichtimWegedernatürlichenEntwiek
lungdemverbautenStadtgebieteangegliedertwordensind ,derGe¬
meindediePfleht,ausSteuergeldernoftnurzugunsteneinesein¬
zigenGrundbesitzershoheAufwendungenfürStraßenherstellungund
Erhaltung ,für BeleuchtungundKanalisationzumachen.Auchwird

durehdasEntstehensolcherinselhafter BesiedlungenBaulust
undBaukapitalteilweisevonderArbeitdersystematischenAus¬
gestaltungderStadtabgezogen.

DerBauordnungsentwurflegtdahergrundsatzlichdieBestimm
mungdesZeitpunktes,wanneineStraßezueröffnensei ,indie
HandderGemeindn,verpflichtetsieaberallerdingsimAnschluse
aneinbereltsverbautesGebictdieseEröffnungverzunchmen,wenn
ihrderBreatzvonwenigestenseinemViertelderHerstellungskos
ntensichergestelltwirdEbenesist dieGemeindeverpflichtet ,

Gründe,dieindeneralregulierungsplanfürStraßen,Plätze,öf;
licheAnlagenundAnstaltenbestimmtsind,zuerwerben,sobalddie
umliegendenStraßenundPlätzeeröffnetsind.AlsnotwendigeEr:
gänzunghiezuwirdihrinSachendesGeneralregulierungsplanes

Enteignungsrechtzugestanden,dessenZeltendmachungdiewill¬
vonBauführungenineinemfürdieVerkaurlicheHintacha

bringendeVerwertungseinesbisheralsAcker,WieseoderGarten
verwandtenBaugrundeszuermöglichen .DasisteinuralterGrund¬
satzdesdeutachenRechtes;dennschonim13 .Jahrhundertent¬
hielt„DerSchwabenspiegel“eineÄhnlicheBestimmung.DerBauord¬auch
nungsentwurfträgtjedoch/dembishertatsächlichbestadenenVer¬
hältnis „Rechnung ,indemer zwardie Grundabtretungbezw .den
ErsatzdervonderGemeindefürdieStraßengrunderwerbungausge¬
legtenKosten( wiediesschonbisherderFallwar ) ,nichtaber
die HerstellungderStraßendecke(Pflasterung )zurGänze
aufdieGrundbeitzerüberwälzt.VondiesenKostenhatensie
nurzweiDrittel ,dieEesitzerungünstiggestalteterEckbauplätze

garnurdieHälftezutragen .FürStraßengründe ,welchedie
Gemeindeerwirb,wirdselbstverständlichimgroßenundganzen
nachdenbisherigenGrundsätzenSchadloshaltunggeleistet .

WarsoderEntwurfbemüht,zunächstverläßlicheVorausse-¬
tzungenfürdieentsprechendeLageundBeschaffenheitderBau¬plätzesicherzustellenundanstandsloseVarbauungsmöglich¬

eiten zu schaffen ,so bestand seine nächste Hauptaufgabedarin ,
zu gewährleisten ,

Risxt ,daßsich die zu erbauendenHäusereinerseits
äuBerlichdemStadtbildeharmenischeinfügenunddaßdieander¬
seits ,waswohldaswichtigsteist ,aldenAnforderngendermod
Gesundheitapflegeenteprechen

Gerad :eine Stadt wieWien ,die auf eine großeAnchitektur
e1 zurückblickehkannunddernHauptreFre deindemven

Stadtgericte verhindernwird ,wiediederBaube¬
s,unverbaubarenoderungünstiggestal¬hörde2

rangsweiseZusamenlegungoderUngestatetenBaugründenungvenServitutendieTerbauungamöglich¬tungoderdu
keitzuschaffeneineBestimmung,dievonallenbeteiligten
rtisenaufdaswäimatebegrüßtwurde.SchließlichwirdimEnt

ederwilden,planlosenVefbauungnochdadurcneinRiegel
vergeseseten,daßdereigentlichselbstverständlicheGrundaatz

augestelltwird ,Bauführungenseiennuranbereitsbergestellten,mitBeleuchtungsundWasserleitungausgestattetenStraßenzulässig.
DieserGrundsatzistimdeutschenReichelängsteingebürgert;
ebensoaberauchjenerandere ,daßdieHerstellungskostenneuer
StraßenundPlätzebiszueinergewissenPreite vondenBesitzern

anliegendenGründezufragenseien .DerEntwurfgehthibei
vonderErwägungaus ,daßderAllgemeinheitnichtzugemutetwer¬

könne ,aufihreKostendemeinzelnenBesitzerdieForteil

einenprächtigenlandschaftlichenHintergrundeumrahm¬
ten ReichtumanhervorragendenKirchen ,Falästen ,öffentli¬
chenGebäudenundreizvollenTlats -undStraßenbildernbesteht,

aus

mußschon/volkswirtschaftlichenGründen,schonumdesgewinnbrin¬
gendenFremdenverkehreswillen ,daraufbedachtsein ,ihrenguten

Rufals„schöneStadt "zubewahren.Eekanndahervon
jedem,demdieserRufamHerzenliegt ,nurbegrüßtwerden,
wennderHntwurfdieVerunzierungdesStadtbildes,dieVerunstal-¬
tungdenkwürdigerGebäudeodervonNaturdenkmalenuntersagt ,auch
dieVerdeckungodergefälligeAusgestaltungdauerndfreistehender
FeuermauernundLichthöfefordert,dieVerwahrlesungderHaus¬
fassadenverbietetunddemMißbrauchvonFassadenundDächernzu
verunataltendenPlakatierungenBinhaltzutunsucht .Freilich
mußmansichgestehen,daßderangentrebteZweckdurchgreifend
undwirksamnurdurcheinegründlicheVerbesserungdesalgemeit
nenGeschmackeszuerzielenseinwird.

SollnunderBaudesHauseserfolgen,sosindzunähstdie
Bauplänezuüberreichenundes ist einebemerkenswerteErleich¬
terung ,diederEntwurfin dieserHinsichtgewährt,indemerbei
allen größerenBautendie Vorlageeines Vorentwardesgestattet ,
dernurdieallerwesentlichstenBestandteilederPlanmäßigenDar¬

ellurgzuenthaltenhat .AufdieseWeisewerdenunterUmstän¬
beiIndustrieanlagenbedeutendePlanan
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